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Betriebliches Eingliederungsmanagement

VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Von A wie Architekturbüro bis Z wie Zeitarbeitsunternehmen – rund 1,8 Millionen 
Unternehmen aus mehr als 100 Branchen sind Mitglied der gesetzlichen Unfallver-
sicherung VBG. VBG ist die Kurzbezeichnung für die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft. 
Sie ist eine der neun auf Branchen ausgerichteten gewerblichen Berufsgenossen-
schaften in Deutschland. Die VBG steht ihren Mitgliedern in zwei wesentlichen Bereichen 
zur Seite: bei der Prävention von Arbeitsunfällen, Wegeunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie bei der Unterstützung im Scha-
densfall. Im Jahr 2024 wurden rund 420.000 Unfälle und Berufskrankheiten registriert. 
Die VBG kümmert sich darum, dass Versicherte bestmöglich wieder zurück in den 
Beruf und ihr soziales Leben finden. Über 2.500 Vollbeschäftigte an elf Standorten 
arbeiten an dieser Aufgabe mit. Darüber hinaus finden in den sechs Akademien die 
VBG-Seminare für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit statt. Neben Präsenz-
Seminaren bietet die VBG auch verstärkt Online-Seminare für eine ortsunabhängige 
Weiterbildung an.

Weitere Informationen: www.vbg.de
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1	 Vorwort
Für Unternehmen sind gesunde und leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter essentiell. Doch was passiert, wenn Beschäftigte nach längerer Krankheit oder 
wiederholten Ausfällen wieder zurückkehren? Klappt der Wiedereinstieg problem-
los? Oder kann der oder die Beschäftigte möglicherweise gar nicht mehr alle Aufga-
ben bewältigen? Das ist nicht nur für Betroffene schwer. Auch die Unternehmerin 
oder der Unternehmer sind oft ratlos; schließlich wollen sie keine Arbeitskräfte ver-
lieren, dennoch muss die Arbeit erledigt werden.

Genau an diesem Punkt setzt das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) 
an. Es zielt darauf ab, Arbeitsunfähigkeiten von Beschäftigten möglichst zu über-
winden und erneuten Ausfallzeiten vorzubeugen. Ziel ist, das Arbeitsverhältnis 
langfristig zu erhalten. Das sieht auch der Gesetzgeber so und verpflichtet Arbeitge-
berinnen sowie Arbeitgeber, ein BEM anzubieten (siehe Kapitel 2.2). Erfolgreich um-
gesetzt bietet das BEM eine Reihe von Vorteilen für alle – sowohl für Sie als Arbeit-
gebende als auch für Beschäftigte. Wie genau ein BEM abläuft, erfahren Sie anhand 
von vielen praktischen Tipps in dieser Broschüre.

Übrigens unterstützt Sie die VBG nicht nur bei der Prävention von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten, sondern auch bei der Verhütung arbeitsbedingter Gesund-
heitsgefahren. Dabei arbeitet die VBG insbesondere auch mit Krankenkassen und 
der Rentenversicherung zusammen.

Haben Sie Fragen oder möchten Sie die Beratung der VBG vor Ort in Anspruch neh-
men? Wenden Sie sich bitte an die Ansprechpersonen der Präventionsabteilungen 
in Ihrer VBG-Bezirksverwaltung. Geben Sie Ihre Postleitzahl in der Ansprechpartner-
suche unter www.vbg.de ein und Sie erhalten die Kontaktdaten der VBG in Ihrer 
Nähe. Anfragen zum Thema BEM können Sie auch an bem@vbg.de richten. Unter-
stützungsangebote und Informationen der VBG zum Thema BEM finden Sie unter 
www.vbg.de/bem.

https://www.vbg.de/bem
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2.2	 Rechtliches

Übergeordnetes Ziel des BEMs ist, erkrankte 
Beschäftigte zu unterstützen und betriebliche 
Belastungen durch Krankheit zu reduzieren, um 
Arbeitsverhältnisse langfristig zu sichern.

1	 § 167 (2) SGB IX (www.gesetze-im-internet.de → Titelsuche → Suchbegriff „SGB 9“)

2	 Niehaus, Mathilde et al.: Studie zur Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs. 2 SGB IX (Köln, 2008); Faßmann, 
Hendrik et al.: „Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) – Besondere Anreize für Unternehmen zur Umsetzung von BEM in die Praxis?!“ 
(Nürnberg, 2009); Knoche, Karsten et al.: Betriebliches Eingliederungsmanagement in Deutschland – eine Bestandsaufnahme (iga Report 24,  
Berlin/Essen, 2013)

2	 BEM – Ziele und Grundlagen
2.1	 Ziele

Rechtsgrundlage für das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement ist das Sozialgesetzbuch 9 
(SGB IX). Es regelt die Rehabilitation und gleich-
berechtigte Teilhabe behinderter Menschen am 
gesellschaftlichen Leben und gilt somit auch für 
das Arbeitsleben. Dazu gehört seit 2004, dass 
die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber allen 
Beschäftigten, die in einem Zeitraum von 12 

Monaten mehr als 6 Wochen arbeitsunfähig 
waren, ein BEM anbieten muss.1 Diese 6 Wochen 
können sich auch aus mehreren kürzeren Aus-
fallzeiten ergeben. Das Angebot gilt ausnahms-
los für alle Beschäftigten im Unternehmen. Ob 
BEM-Berechtigte das Angebot annehmen, steht 
ihnen allerdings frei.

In den meisten Fällen hilft ein BEM, dass Be-
rechtigte ohne großen Aufwand an ihrem Ar-
beitsplatz weiterarbeiten können. Dies wirkt 
sich auch positiv auf deren Motivation und  
Loyalität zum Unternehmen aus. 

Unternehmen profitieren, da erfolgreiche BEM-
Verfahren dazu beitragen, die Ausfallkosten zu 
senken. Damit erhöht sich die Produktivität 
sowie indirekt der Gewinn. Dies wird auch 
durch Studien belegt.2

Das BEM wird aufgrund des demografischen 
Wandels immer bedeutender. Viele Unterneh-
men sind mit einem ansteigenden Durch-
schnittsalter ihrer Belegschaften konfrontiert. 
Der Krankenstand steigt etwa ab dem 25. Le-
bensjahr mit zunehmendem Alter an und auch 
die durchschnittliche Dauer einer 
Arbeitsunfähigkeit.

2.4	 Erfolg

Um Berechtigte erfolgreich wiedereinzuglie-
dern, muss man sie von den persönlichen Vor-
teilen des BEMs überzeugen. Zeigen Sie Ihren 
Beschäftigten glaubhaft, dass Ihnen ihre Ge-
sundheit wichtig ist:
•	 Integrieren Sie Gesundheit in Ihre Unterneh-

mensziele und in Ihre Managementsysteme.
•	 Kommunizieren Sie transparent und vor al-

lem wertschätzend.
•	 Informieren Sie Ihre Belegschaft frühzeitig 

über das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment (siehe Arbeitshilfe 1).

•	 Binden Sie Ihre Beschäftigten beim Ableiten, 
Umsetzen und der Erfolgskontrolle von Maß-
nahmen ein.

•	 Etablieren Sie einen respektvollen und ge-
sundheitsförderlichen Führungsstil.

•	 Sorgen Sie für ein kooperatives 
Betriebsklima.

Versuchen Sie, sich beim praktischen Umsetzen 
in die Lage der BEM-berechtigten Person zu 
versetzen. Akzeptieren Sie, dass sie gegebenen-
falls nur eingeschränkt leistungsfähig ist und 
setzen Sie auf ihre Stärken. Überzeugen Sie 
auch andere Beteiligte vom Nutzen des BEMs. 
Je mehr Personen hinter dem BEM stehen, des-
to größer wird der Erfolg sein.

Vergessen Sie dabei aber nicht, persönliche 
Daten der BEM-Berechtigten vertraulich zu be-
handeln. Diese müssen sich sicher sein, dass 
ihre Daten auch unabhängig von der EU-DSGVO 
(siehe Kapitel 5) nicht weitergegeben werden.

    

2.3	 Nutzen
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2.5	 Interne Beteiligte 

Zunächst einmal betrifft das BEM nur die Arbeit-
geberin oder den Arbeitgeber und die berech-
tigte Person. Mit Zustimmung des oder der Be-
rechtigten können aber auch andere Personen 
beteiligt werden.

BEM-berechtigte Person
Sie ist die Hauptperson und muss über den Nut-
zen, ihre Rechte und die Folgen einer Annahme 
oder Ablehnung des BEMs aufgeklärt werden. 
Sie kann das Einverständnis jederzeit widerru-
fen und auch auswählen, welche Personen dar-
an teilnehmen oder nicht. Auch die Beteiligung 
einer Vertrauensperson aus dem persönlichen 
Umfeld der beziehungsweise des BEM-Berech-
tigten ist möglich.

Arbeitgeberin/Arbeitgeber
Verantwortlich für das Angebot eines BEMs so-
wie dessen Durchführung ist die Arbeitgeberin 
oder der Arbeitgeber. Diese Pflicht kann sie 
oder er aber auch an eine Führungskraft oder 
an BEM-Beauftragte delegieren. Letzteres wird 
gerne von kleinen Unternehmen genutzt, wäh-
rend größere oft BEM-Teams bilden.

Betriebliche Interessenvertretung
Die betriebliche Interessensvertretung wacht 
grundsätzlich über das Umsetzen des BEMs im 
Unternehmen. Sie hat dazu das Recht, BEM-be-
rechtigte Personen namentlich benannt zu be-
kommen. Wenn berechtigte Personen zustim-
men, kann die betriebliche Interessenvertretung 
im konkreten Einzelfall hinzugezogen werden.

Schwerbehindertenvertretung
Bezieht sich das BEM auf eine schwerbehinder-
te Person und ist im Betrieb eine Schwerbehin-
dertenvertretung vorhanden, kann diese mit 
Einverständnis der berechtigten Person einge-
bunden werden. Zudem kann sie die betriebli-
che Umsetzung des BEMs grundsätzlich 
einfordern.

Betriebsärztin/Betriebsarzt
Falls erforderlich, kann er oder sie hinzugezo-
gen werden. Dank der ärztlichen Schweige-
pflicht können Beschäftigte offen mit dem Be-
triebsarzt oder der Betriebsärztin über 
medizinische Sachverhalte sprechen. 

Weitere Personen
Auch weitere betriebsinterne Personen wie 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbe-
auftragte, Sozialberater/-innen und Suchthel- 
fer/-innen können mit Zustimmung der BEM- 
berechtigten Person involviert werden.

Auch die Beteiligung einer Vertrauensperson 
aus dem persönlichen Umfeld der beziehungs
weise des BEM-Berechtigten ist möglich.

Betriebsärztliche Betreuung

Jedes Unternehmen mit abhängig Beschäftigten ist zu einer 
betriebsärztlichen Betreuung verpflichtet. Näheres regelt die 
DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit“. Der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin kann zur Be-
legschaft gehören oder extern bestellt sein. Aufgrund der beson-
deren Stellung im Unternehmen wird er oder sie hier unter 
„Interne Beteiligte“ aufgeführt. Die betriebsärztliche Rolle im 
BEM ist in der DGUV Information 250-109 „Leitfaden für Betriebs-
ärzte und Betriebsärztinnen zum Betrieblichen Eingliederungs-
management“ näher beschrieben. Betriebsärztinnen und -ärzte 
können auch im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge, in 
Beratungsgesprächen oder bei Arbeitsplatzbegehungen etwaige 
Eingliederungsbedarfe erkennen und über das BEM informieren.

Sicherheitstechnische 
Betreuung

Jedes Unternehmen mit abhängig Beschäftig-
ten ist grundsätzlich verpflichtet, eine sicher-
heitstechnische Betreuung im Betrieb durch 
eine Fachkraft für Arbeitssicherheit zu gewähr-
leisten. Näheres regelt die DGUV Vorschrift 2 
„Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits- 
sicherheit“. Sicherheitsbeauftragte sind  
in Unternehmen mit regelmäßig mehr als  
20 Beschäftigten zu bestellen. Näheres regelt 
die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
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VBG
Die VBG unterstützt Mitgliedsunternehmen 
beim systematischen Umsetzen des BEMs und 
beim Ableiten von Maßnahmen zur Arbeits-
platzgestaltung (auch vor Ort). Sie ist für das 
Wiedereingliedern von Versicherten nach Ar-
beitsunfällen oder Berufskrankheiten verant-
wortlich. Auch bei BEM-Verfahren, für die ande-
re Sozialleistungsträger (wie Krankenkassen) 
zuständig sind, ist die VBG ansprechbar. Sie 
kann insbesondere zu den Leistungen anderer 
Institutionen Auskünfte geben und Kontakte 
herstellen.

Sozialleistungsträger
Dazu zählen Krankenkassen, die Rentenversi-
cherung, die Bundesagentur für Arbeit sowie 
Integrationsämter, die ebenfalls BEM-Unterstüt-
zung anbieten.

Vertrauensperson
Auch die Beteiligung einer Vertrauensperson 
aus dem persönlichen Umfeld der beziehungs-
weise des BEM-Berechtigten muss angeboten 
werden. 

Behandelnde Ärztinnen und Ärzte
Manchmal ist es sinnvoll, auch behandelnde 
Ärztinnen oder Ärzte einzubinden. Hierzu muss 
der oder die BEM-Berechtigte zustimmen. Am 
besten erfolgt der Kontakt über die Betriebs-
ärztin oder den Betriebsarzt, da diese auf Fach-
ebene über die gesundheitliche Situation der 
berechtigten Person sowie deren Anforderun-
gen und Belastungen am Arbeitsplatz kommu-
nizieren können.

Weitere Dienstleisterinnen und 
Dienstleister
Eine Vielzahl weiterer Dienstleisterinnen und 
Dienstleister bieten Betrieben Unterstützung 
bei der Umsetzung des BEMs an. Achten Sie 
nicht nur auf deren fachliche Expertise. Auch 
feste Ansprechpersonen, eine gute Erreichbar-
keit und die Einhaltung des Datenschutzes sind 
wichtige Aspekte für eine etwaige Auftragsertei-
lung. Planen Sie ein Budget für entstehende 
Kosten ein.

2.6	 Externe Beteiligte

2.7	 Was BEM nicht ist

Ein BEM beschränkt sich nicht auf das Führen 
von Krankenrückkehrgesprächen oder die allei-
nige Anwendung der stufenweisen Eingliede-
rung und verfolgt keinesfalls das Ziel, Druck auf 
Beschäftigte auszuüben.

Stufenweise Wiedereingliederung/ 
Hamburger Modell

Hier erstellt der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin für einen 
erkrankten Beschäftigten oder eine erkrankte Beschäftigte einen Stufen-
plan zur Rückkehr ins Berufsleben. Dabei wird die Arbeitszeit und/oder die 
Arbeitsbelastung zuerst reduziert und dann über einen festgesetzten Zeit-
raum Schritt für Schritt wieder gesteigert. Voraussetzung für die stufenwei-
se Wiedereingliederung ist das ärztliche Befürworten sowie die Prognose, 
dass eine volle Belastbarkeit der oder des Erkrankten langfristig wieder 
erreicht werden kann. Ist der oder die Beschäftigte einverstanden, kann 
sich die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt mit der Betriebs-
ärztin oder dem Betriebsarzt über die Arbeitsbelastung beraten. Das Ham-
burger Modell ist somit kein BEM, aber es kann im Rahmen eines BEMs zum 
Überwinden von Arbeitsunfähigkeitszeiten angewendet werden.

BEM als ergebnis- 
offener Suchprozess

BEM ist ein verlaufs- und ergebnisoffener Such-
prozess, der individuell angepasste Lösungen 
zur Vermeidung zukünftiger Arbeitsunfähigkeit 
ermitteln soll.
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Um das Vorgehen beim BEM effizient zu gestalten, empfiehlt sich eine strukturier-
te Vorgehensweise. Anhand von 6 Schritten zeigen wir Ihnen auf, wie Sie ein  
BEM-Verfahren durchführen können.

3.1	 Die 6 Schritte des BEM-Verfahrens

Schritt 1:  
Arbeitsunfähigkeit von mehr als  
6 Wochen feststellen
Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin muss 
prüfen, ob bei Beschäftigten innerhalb der ver-
gangenen 12 Monate ununterbrochen oder in 
Summe krankheitsbedingte Fehlzeiten von 
mehr als 6 Wochen auftraten. Dabei ist es uner-
heblich, ob der Krankheitsauslöser arbeitsbe-
dingt ist oder nicht. Sind die Voraussetzungen 
erfüllt, wird das BEM-Verfahren zeitnah einge-
leitet. Auch die erkrankte Person selbst kann 
dies einfordern oder sie delegiert diesen 
Wunsch an Dritte. Weitere Informationen zu 
BEM sowie Antworten auf häufig gestellte Fra-
gen finden Sie unter www.vbg.de/bem.

Schritt 2:  
Erstkontakt mit dem oder der 
Beschäftigten
Sind die Voraussetzungen aus Schritt 1 erfüllt, 
nimmt die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 
Kontakt zu der BEM-berechtigten beziehungs-
weise der von dieser beauftragten Person. 

Dabei ist es wichtig, eine vertrauensvolle Basis 
zu ihm oder ihr zu schaffen. Dafür haben sich 
Anschreiben bewährt, die über die Ziele und 
den Ablauf des BEM-Verfahrens sowie die 

Freiwilligkeit der Teilnahme und den Daten-
schutz informieren (siehe Arbeitshilfe 2).

Bekundet der oder die Beschäftigte Interesse 
am BEM, wird ein Informationsgespräch verein-
bart. Bei Ablehnung endet das Verfahren; dies 
sollte schriftlich dokumentiert werden. 

Schritt 3: Informationsgespräch
Beim Informationsgespräch handelt es sich um 
das BEM-Erstgespräch. Im Erstgespräch wird 
der oder die Berechtigte über alle Aspekte des 
BEM-Verfahrens inklusive des Datenschutzes 
informiert (siehe Arbeitshilfen 5, 6, 7). Auf dieser 
Grundlage kann die berechtigte Person sich 
nochmals bewusst für oder gegen die Teilnah-
me entscheiden (siehe Arbeitshilfe 4).

Zur Vorbereitung des Eingliederungsgespräches 
werden erste Fragen erörtert, die auf eine er-
folgreiche Rückkehr an den Arbeitsplatz 
abzielen.

Der Inhalt des Gesprächs sollte schriftlich doku-
mentiert werden (siehe Arbeitshilfe 9). Ebenso 
die Entscheidung der berechtigten Person für 
oder gegen ein BEM sowie gegebenenfalls über 
weitere zu beteiligende Personen.

3	 BEM im Einzelfall

2. Erstkontakt mit Mitarbeiter/in

1. Arbeitsunfähigkeit > 6 Wochen  
innerhalb der letzten 12 Monate

Mitarbeiter/in
lehnt BEM ab

BE
M

 b
ee

nd
etBEM nicht  

notwendig

Maßnahme  
nicht möglich

3. Informationsgespräch 
(BEM-Erstgespräch)

6. Erfolgskontrolle der Maßnahmen

Maßnahmen 
erfolgreich

Maßnahmen nicht 
erfolgreich

4. Eingliederungsgespräch  
(BEM-Fallbesprechung)

5. Maßnahmen durchführen

Abbildung 1: Idealtypischer Ablauf des BEM-Verfahrens (Quelle: in Anlehnung an den DRV-Leitfaden zum BEM)

https://www.vbg.de/bem
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Schritt 4:  
Eingliederungsgespräch 
Ziel der Besprechung des konkreten Einzelfalls 
(Fallbesprechung) ist das Erstellen eines gemein-
samen Maßnahmenplans zur Eingliederung.

Die im vorherigen Schritt festgelegten Teilneh-
merinnen und Teilnehmer werden am Gespräch 
beteiligt. Die Betriebsärztin oder der Betriebs-
arzt ist dafür eine wichtige Schnittstelle. In Ein-
zelfällen kann es sinnvoll sein, externe Koopera-
tionspartner und -partnerinnen einzubinden.

Zur Vorbereitung sollten Informationen zum 
Arbeitsplatz und den Arbeitsanforderungen 
anhand der Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen gesammelt werden. Dabei hilft auch die 
Betriebsärztin oder der Betriebsarzt bezie-
hungsweise die Fachkraft für Arbeitssicherheit. 
Die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt gleicht 
das Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes mit 
dem Leistungsprofil der berechtigten Person 
ab.

Der oder die BEM-Berechtigte ist die Hauptper-
son des Verfahrens. Sie sollte direkt nach ihren 
Zielen, Ideen, Lösungsvorschlägen gefragt wer-
den, um anschließend gemeinsam Maßnahmen 
zu entwickeln (siehe Arbeitshilfen 3, 8, 9).

Beispiele:
•	 Leidensgerechte Umgestaltung des Arbeits-

platzes (zum Beispiel ein höhenverstellbarer 
Schreibtisch)

•	 Veränderungen der Arbeitsorganisation und 
der Arbeitszeit (zum Beispiel Teilzeitarbeit, 
Normal- statt Schichtdienst)

•	 Qualifizierungsmaßnahmen (zum Beispiel 
Weiterbildung für neue Tätigkeit)

•	 Eventueller interner Wechsel des Arbeitsplat-
zes (zum Beispiel von der Produktion in die 
Verwaltung)

•	 Ergreifen von Rehamaßnahmen (sowohl am-
bulant als auch stationär)

Ein Tipp: Schritte 3 und 4 können im Einzelfall 
kombiniert werden.

Schritt 5:  
Maßnahmen durchführen
Wichtige betriebliche Unterstützer/-innen dafür 
sind der/die BEM-Beauftragte, der/die Betriebs- 
arzt/-ärztin, die Fachkraft für Arbeitssicherheit. 
Bei der Wiedereingliederung ist eine engma-
schige Betreuung mit regelmäßigen Gesprächen 
sinnvoll. Betriebsärztinnen und -ärzte können 
vor jeder neuen Belastungsstufe Beratungsge-
spräche oder Untersuchungen durchführen und 
tragen damit zum Erfolg der jeweiligen Maßnah-
me bei. Sofern sich aus dem BEM Maßnahmen 
ergeben, die der Mitbestimmung bedürfen, sind 
die betrieblichen Interessenvertretungen zu 
beteiligen.

Außerdem können externe Kooperationspartne-
rinnen oder -partner eingebunden werden. Die-
se bieten unter anderem medizinische Reha-
Maßnahmen, Belastungserprobung, Fachbera- 
tung, technische Hilfsmittel, Arbeitsassistenz, 
psychosoziale Unterstützung, Qualifizierungs-
maßnahmen oder Eingliederungszuschüsse an 
(siehe Arbeitshilfen 9, 10).

Schritt 6:  
Erfolgskontrolle der Maßnahmen
Am Ende des BEMs sollte die berechtigte Person 
zum Erfolg der Eingliederung und zu ihrer Ar-
beitsplatzsituation befragt werden. Auch die 
Einschätzungen der anderen beteiligten Perso-
nen sind von Bedeutung.

Ein Tipp: Die gewonnenen Erkenntnisse kön-
nen auch der gesundheitsförderlichen Gestal-
tung anderer Arbeitsplätze dienen und für künf-
tige BEM-Fälle von Nutzen sein.

Literatur 

Praxishilfen:
Betriebliches Eingliederungsmanagement mit System, VBG

Literatur:
•	 Betriebliches Eingliederungsmanagement – 

BEM; Orientierungshilfe für die praktische  
Umsetzung (DGUV Information 206-031)

•	 Leitfaden für Betriebsärzte und Betriebsärztin-
nen zum Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment (DGUV Information 250-109)

•	 Leitfaden Wiedereingliederung, VDBW
•	 Leitfaden zum Betrieblichen Eingliederungs- 

management, DRV

Nützliche Internetseiten:
www.dguv.de
www.deutsche-rentenversicherung.de
www.vdbw.de
www.bmas.de
www.rehadat.de
www.talentplus.de
www.bar-frankfurt.de  
(Suchbegriff „bem-kompass“)
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4	 Umsetzen des BEMs im Unternehmen

3.2	 Unterstützung durch die VBG

Die VBG verfügt über langjährige Erfahrungen 
bei der Eingliederung ihrer Versicherten und 
bietet Betrieben Unterstützung nach Arbeits- 
und Wegeunfällen sowie Berufskrankheiten.

Auch bei Fällen mit Arbeitsunfähigkeiten, die 
nicht in der Zuständigkeit der Unfallversiche-
rung liegen, hilft die VBG weiter.

Wir
•	 informieren Sie, wie Sie ein BEM systematisch 

einführen können,
•	 beraten Sie dabei, gemeinsam mit Ihren be-

trieblichen Fachleuten – zum Beispiel dem 
Betriebsarzt, der Betriebsärztin, der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit oder betrieblichen Ge-
sundheitsmanagerinnen und -managern,

•	 unterstützen Sie prozessbezogen bei der Be-
urteilung von Arbeitsbedingungen und ma-
chen Vorschläge zu deren Optimierung,

•	 unterstützen Sie einzelfallbezogen über die 
Verbindungs- und Koordinierungsstellen für 
Rehabilitation der VBG (Ansprechstellen nach 
§ 12 SGB IX), die auf der Grundlage des BTHG 
(Bundesteilhabegesetzes) mit allen Reha- und 
Kostenträgern zusammenarbeiten,

•	 geben Hinweise zur Qualitätssicherung und 
Dokumentation – zum Beispiel bezüglich ei-
ner Betriebsvereinbarung oder des Umgangs 
mit Daten im BEM.

www.vbg.de/bem 
www.vbg.de/ansprechstellen

Das Rad muss nicht jedes Mal neu erfunden werden. Zielführender ist es, sich ein-
mal grundsätzlich Gedanken über das BEM zu machen und eine Vorgehensweise 
festzuhalten. Man hat dann alles griffbereit, wenn es darauf ankommt, und spart 
Zeit und damit auch Kosten.

BEM muss mit Herzblut gelebt werden, um sich 
positiv auf die Arbeitsfähigkeit im Betrieb aus-
zuwirken. Es macht wenig Sinn, BEM bloß zum 
Zweck der Erfüllung einer (weiteren) gesetzli-
chen Pflicht umzusetzen. Schaffen Sie es, für 
eine breite Akzeptanz zu sorgen, steigt die Moti-
vation aller Beteiligten und damit auch der Er-
folg jedes BEM-Verfahrens.

Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, Führungs-
kräfte sind immer wichtig für den Erfolg neuer 
Maßnahmen. Sie dienen als Vorbild und können 
mithilfe ihrer zeitlichen, finanziellen und perso-
nellen Ressourcen ein BEM etablieren und dafür 
sorgen, dass es als wichtig erachtet und akzep-
tiert wird.

4.1	 Systematisches Vorgehen

Das Vorgehen ist sowohl für kleine als auch für 
mittlere und große Unternehmen gleich. Die 
Unterschiede liegen dabei in der Anzahl der 
Beteiligten. So wird das Thema BEM im Kleinun-
ternehmen in der Regel von der Führungskraft 
selbst oder einer beauftragten Person bearbei-
tet, während große Unternehmen oft BEM-
Teams aus Interessenvertretung, Führungskräf-
ten und weiteren Personen bilden.

Ziel ist, ein für Ihr Unternehmen passendes 
BEM-Verfahren zu erarbeiten, das praktisch 
angewendet werden kann und allen 

Beschäftigten bekannt und auch allen verständ-
lich ist. Dabei helfen Strukturen sowie eine 
transparente Dokumentation und Kommunika-
tion. Bedenken Sie, dass weniger oft mehr sein 
kann. Abläufe und Vorgehensweisen sollten 
regelmäßig überprüft und optimiert werden.

https://www.vbg.de/bem
https://www.vbg.de/ansprechstellen
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4.2	 Themen bei der Umsetzung und Einführung

Das Auseinandersetzen mit folgenden Aspekten hilft Ihnen, BEM erfolgreich im 
Unternehmen zu integrieren:

Umgang mit Arbeitsunfähigkeit
Von großer Bedeutung ist, ob BEM vom Unter-
nehmen als das gesehen wird, was es ist: als 
Chance, Beschäftigte möglichst nachhaltig wie-
der ins Arbeitsleben zu integrieren.
•	 Wie wird im Unternehmen auf Arbeitsunfähig-

keiten und Langzeiterkrankungen reagiert?
•	 Wie agieren Führungskräfte?
•	 Wie empfinden die Beschäftigten den bisheri-

gen Umgang mit Zeiten längerer Arbeitsunfä-
higkeit im Betrieb?

•	 Erleben Beschäftigte dies eher als bedrohlich 
oder nicht?

2	 Thema: Bedarfsanalyse
Voraussetzungen feststellen
Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin muss 
zunächst eine Vorgehensweise etablieren, um 
Arbeitsunfähigkeitszeiten der Beschäftigten  
von mehr als sechs Wochen (inklusive Kuren 
und Reha-Maßnahmen) im zurückliegenden  
12-Monats-Zeitraum festzustellen.

3	� Rollenklärung und Verteilung 

Verantwortung, Beteiligung und Qualifikation
Um geeignete Beteiligte für das BEM auszuwäh-
len, helfen folgende Fragen:
•	 Wer ist wofür verantwortlich?
•	 Wie ist die Zusammenarbeit geregelt?
•	 Wer trifft Entscheidungen?
•	 Welcher Personenkreis ist am BEM beteiligt?
•	 Sind die Beteiligten für das BEM qualifiziert?
•	 Wer hat das Vertrauen?

BEM stärkt 
Präventionskultur

Aus den Erkenntnissen von BEM-Verfahren kön-
nen Maßnahmen für die gesamte Belegschaft 
abgeleitet werden. Somit kann das BEM ein 
wichtiger Bestandteil der Präventionskultur im 
Unternehmen sein – eine nicht zu unterschät-
zende Ressource!

1	 Thema 1: Bestandsaufnahme und Präventionskultur

1	 Bestandsaufnahme und Präventionskultur

2	 Bedarfsanalyse

3	 Rollenklärung und Verteilung

4	 Datenschutz

5	 Fallmanagement

6	 Information und Kommunikation

7	 Betriebs- und Dienstvereinbarung zum BEM

8	 	Evaluation
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Ein wirksamer Datenschutz wird nicht nur von 
der EU-DSGVO gefordert, sondern ist die Ver-
trauensgrundlage für berechtigte Personen und 
Voraussetzung für ein erfolgreiches BEM (siehe 
Kapitel 5).
•	 Was darf in die Personalakte und was in die 

BEM-Akte?
•	 Wer hat Einsicht in die Unterlagen?
•	 Wie lange werden die Unterlagen aufbewahrt 

beziehungsweise Daten gespeichert?
•	 Wer informiert die berechtigten Personen im 

Vorfeld über Erklärungen, die sie unterzeich-
nen sollen?

Ein gemeinsam bearbeiteter Fall bietet in der 
Einführungsphase für alle die Möglichkeit, ihre 
Rolle im BEM einzunehmen und ihr Vorgehen zu 
beschreiben. Daraus ergibt sich Schritt für 
Schritt eine fallspezifische Vorgehensweise, die 
auf den generellen Prozess übertragen werden 

kann. Will man die Vorgehensweise visualisie-
ren, bieten sich Flussdiagramme an, die eine 
Übersicht zu allen notwendigen Schritten, Ver-
antwortlichkeiten und hilfreichen Dokumenten 
geben. Die Schritte des BEM-Verfahrens finden 
Sie in Kapitel 3.

Damit sich BEM-Berechtigte (und auch alle an-
deren Beschäftigten) einen schnellen Überblick 
über das gesamte Verfahren machen können, 
helfen Informationsschreiben (siehe Arbeitshil-
fe 1) sowie übersichtliche Grafiken, die alle 
Schritte darstellen, erläutern und die jeweiligen 
Beteiligten nennen.

Gerade in größeren Betrieben schafft eine  
Betriebs-/Dienstvereinbarung Klarheit über die 
Vorgehensweisen im BEM-Verfahren. Wichtig ist, 
dass die Regelung pragmatisch und für alle ver-
ständlich ist (siehe Arbeitshilfe 12).

BEM-Vereinbarung

Die Vereinbarung sollte folgende Punkte 
enthalten:
1.	 Präambel
2.	 Geltungsbereich
3.	 Ziele und Grundsätze des BEM
4.	 Organisation und Beteiligte des  

BEM-Verfahrens
5.	 Datenschutz und Dokumentation
6.	 Qualitätssicherung und Evaluation
7.	 Inkrafttreten und Geltungsdauer

Mit der Evaluation eines Einzelfalls gewinnt 
man wichtige Erkenntnisse:
•	 Sind die geschaffenen Strukturen hilfreich 

oder sollten sie verbessert werden?
•	 Passen die Abläufe zeitlich oder kommt es zu 

unnötigen Verzögerungen?
•	 Führen die einzelnen Schritte des Prozesses 

effizient zum Erfolg?
•	 Wie steht es um die Freiwilligkeit und Beteili-

gung der BEM-Berechtigten?

BEM sollte auch übergreifend ausgewertet 
werden:
•	 Wie viele BEM-Verfahren wurden angeboten 

und wie viele davon angenommen?
•	 Sind betriebliche Gefährdungsschwerpunkte 

erkennbar?
•	 Lassen sich daraus übergreifende Maßnah-

men für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit ableiten?

4	� Datenschutz 
Sorgfältiger Datenschutz ist Grundvoraussetzung

5	� Fallmanagement 

BEM-Prozess beschreiben

6	� Information und Kommunikation 

Frühzeitige und regelmäßige Information schafft Akzeptanz

7	� Betriebs- und Dienstvereinbarung 
zum BEM

	� Beteiligte verdeutlichen ihre gemein-
same Verantwortung für Prävention 
und Gesundheit

8	 �Evaluation
	� Gefährdungsschwerpunkte minimieren  

und Gesundheitsschutz stärken
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Was sind personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Daten, „die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden ,berechtigte Person‘) beziehen; als identifizierbar wird eine 
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder 
zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen 
Person sind, identifiziert werden kann“ (EU-DSGVO). Darunter fallen auch E-Mail- und IP-Adressen.

5	 Hinweise zum Datenschutz beim BEM
5.1	 Allgemeine Datenschutzfragen

Information zu Datennutzung
Vertrauen in den sorgfältigen Umgang mit Da-
ten ist die Grundvoraussetzung für Beschäftigte, 
einem BEM zuzustimmen. Zudem ist der Schutz 
dieser Daten umfassend gesetzlich geregelt.

Seit dem 25. Mai 2018 gilt in der ganzen EU die 
Europäische Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO), die die Verarbeitung (Umgang) 
personenbezogener Daten durch private Un-
ternehmen und öffentliche Stellen regelt. Sie 
geht nach dem Prinzip der Datensparsamkeit 

vor. Grundsätzlich dürfen Unternehmen und 
öffentliche Stellen keinerlei personenbezogene 
Daten erheben, es sei denn, eine der folgenden 
Voraussetzungen trifft zu:
•	 Die berechtigte Person hat in die Verarbei-

tung eingewilligt.
•	 Das Verarbeiten ist zum Erfüllen eines Ver-

trags oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich.

•	 Das Verarbeiten ist zum Erfüllen einer rechtli-
chen Verpflichtung erforderlich. 

Grunddaten
Grunddaten wie Alter, Arbeits-, Urlaubs- oder 
Fehlzeiten dürfen ohne Zustimmung erhoben 
werden.

Gesundheitsbezogene Daten von 
BEM-Berechtigten
Gesundheitsbezogene Daten dürfen grundsätz-
lich nur erhoben und genutzt werden, wenn der 
oder die Berechtigte sich damit schriftlich einver-
standen erklärt. Das Einverständnis kann jeder-
zeit widerrufen werden (siehe Arbeitshilfe 5).

Die Einwilligung in das BEM-Verfahren berech-
tigt noch nicht zur Erhebung von personenbezoge- 

nen Daten. In einer Einverständniserklärung ist 
festzulegen, wer mit welchem Ziel Daten erhebt 
und wie mit diesen umgegangen wird.

Betriebsvereinbarungen
In einer Betriebsvereinbarung kann auch das 
BEM-Verfahren inklusive Datenschutz festgehal-
ten werden. Diese muss konform zur EU-DSGVO 
sein. Neben dem Zustimmungsrecht der BEM-
Berechtigten bei der Erhebung sensibler Daten 
können dort auch der beteiligte Personenkreis 
und Verschwiegenheitsregelungen aller Beteilig-
ten festgehalten werden (siehe Arbeitshilfe 12).

5.2	 BEM-Dokumentation

Das BEM-Verfahren zu dokumentieren ist sinn-
voll. Unter anderem kann das Unternehmen 
den Nachweis erbringen, dass es ein BEM ange-
boten hat. Was in eine Personalakte darf und 
was in eine gesonderte BEM-Akte gehört, muss 
vorab datenschutzrechtlich geprüft werden.

Bevor Daten erhoben werden, müssen die be-
rechtigten Personen oder ihre gesetzlichen Ver-
treterinnen und Vertreter auf die Ziele des be-
trieblichen Eingliederungsmanagements sowie 
auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und 
verwendeten Daten hingewiesen werden (siehe 
Arbeitshilfe 5).

Unproblematische Daten, die ohne Zustim-
mung der oder des BEM-Berechtigten erhoben 
werden und auch in die Personalakte dürfen 
(siehe Arbeitshilfe 10):
•	 Nachweis, dass ein BEM angeboten wurde
•	 Annahme oder Ablehnung des BEMs durch 

die berechtigte Person
•	 Dokumentation umgesetzter Maßnahmen am 

Arbeitsplatz
•	 Anfangs- und Endzeitpunkt des BEMs

Daten, die nur mit Zustimmung der oder des 
Berechtigten erhoben werden können:
•	 Vorschläge des oder der BEM-Berechtigten
•	 Protokolle von Gesprächen und Sitzungen
•	 Stellungnahmen externer Stellen, zum Bei-

spiel von Gutachterinnen, Gutachtern oder 
vom Integrationsamt 

•	 Gesundheitsdaten der berechtigten Person

Im Einzelfall kann das – unter Beachtung der 
Datensparsamkeit – auch folgende Daten 
betreffen:
•	 Unterlagen zu Diagnose, Befunden und 

Krankheitsverlauf 
•	 Untersuchungsbefunde, zum Beispiel von der 

Betriebsärztin oder vom Betriebsarzt

Derart sensible Daten müssen in einer geson-
derten BEM-Akte aufbewahrt werden.

Um maximalen Datenschutz zu gewährleisten, 
sollte die Anzahl der Personen, die Zugriff auf 
sensible Daten haben, möglichst klein gehalten 
werden. Abgesehen von Betriebsärztinnen und 
-ärzten sollten alle weiteren Beteiligten eine 
Verschwiegenheitserklärung (siehe Arbeits- 
hilfe 6) unterschreiben.

Alle Daten sind nach angemessener Zeit zu ver-
nichten. Allerdings gibt es keine einheitlichen 
Vorgaben zu der Frage, wie lange BEM-Akten 
aufbewahrt werden sollten. Im Allgemeinen 
werden drei Jahre als Aufbewahrungsdauer 
vorgeschlagen; falls der oder die Berechtigte 
das Unternehmen verlässt, sollten die Daten 
umgehend vernichtet werden. An die elektroni-
sche Speicherung von Daten werden erhöhte 
Anforderungen des Datenschutzes gestellt.
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6	 �BEM-Arbeitshilfen* 
Arbeitshilfe 1

* Die Arbeitshilfen 1–12 finden Sie auch als Online-Formulare zum Ausfüllen und gegebenenfalls Ausdrucken unter www.vbg.de/bem.

Arbeitshilfe 1 (Rückseite)

https://www.vbg.de/bem
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Arbeitshilfe 2 Arbeitshilfe 2 (Rückseite)
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Arbeitshilfe 2 – Anlage Antwortschreiben Arbeitshilfe 3
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Arbeitshilfe 4 Arbeitshilfe 5
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Arbeitshilfe 5 – Anlage Datenfreigabe Arbeitshilfe 6
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Arbeitshilfe 7 Arbeitshilfe 8
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Arbeitshilfe 9 Arbeitshilfe 9 (Rückseite)



38 39

Betriebliches EingliederungsmanagementBetriebliches Eingliederungsmanagement

Arbeitshilfe 10 Arbeitshilfe 11
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Arbeitshilfe 12 BEM – Onlineformulare

Die Arbeitshilfen 1–12 finden Sie auch als PDF 
„BEM-Arbeitshilfen“ online unter  
www.vbg.de/bem.

Sie können die Formulare online ausfüllen und/
oder bei Bedarf für Ihre Unterlagen ausdrucken.

https://www.vbg.de/bem
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